
 

 
 

Sitzungsvorlage Nr. 10/2019 
Sitzung: Gemeinderat 
Anlage(n): 

• Abgrenzungsplan 
• Lageplan 
• Planungsrechtliche Festset-

zungen  
• Örtliche Bauvorschriften 
• Begründungen 

jeweils in der Fassung vom 19.02.2019 
 

• Satzung über den Bebauungs-
plan 

• Satzung über die Örtlichen 
Bauvorschriften 

 
Nicht übersandt werden folgende Planun-
terlagen, da diese zur heutigen Sitzung 
nicht geändert wurden:  

• Umweltbericht mit Bestandsplan über 
Biotop- und Nutzungsstrukturen in 
der Fassung vom 28.05.2018 (siehe 
Sitzung vom 24.07.2018 Nr. 
117/2018) 

• Immissionsschutzfachliche Untersu-
chung zu den Schall- und 
Staubimmissionen vom 06.07.2016 
mit Aktualisierung vom 30.08.2017 
und 18.05.2018 (siehe Sitzung vom 
24.07.2018 Nr. 117/2018) 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
vom 22.06.2016 (siehe Sitzung vom 
15.11.2016 Nr. 135/2016) 

• Gutachten zur Nahversorgung vom 
16.06.2016 (siehe Sitzung vom 
15.11.2016 Nr. 135/2016) 

• Ergänzung des Gutachtens zur Nah-
versorgung durch Stellungnahme des 
Gutachters vom 12.09.2016 (siehe 
Sitzung vom 15.11.2016 Nr. 
135/2016) 

• Ergänzung des Gutachtens zur Nah-
versorgung durch Stellungnahme des 
Gutachters vom 20.02.2017 (siehe 
Sitzung vom 14.03.2017 Nr. 30/2017) 

• Ergänzung der Immissionsschutz-
fachlichen Untersuchung durch eine 
Stellungnahme des Gutachters vom 
23.02.2017 (siehe Sitzung vom 
14.03.2017 Nr. 30/2017) 

• Untersuchung zum Straßenverkehrs-
lärm im Kreuzungsbereich 
B14/Mörikeweg in der Fassung vom 
18.08.2017 (Sitzung vom 12.09.2017 
Nr. 116/2017 und 116a/2017) 

 
Auf Wunsch erhalten Sie einzelne oder alle 
Planunterlagen auch per E-Mail. Bei Interesse 
wenden Sie sich bitte an Frau Jutta Fischer 
j.fischer@eutingen-im-gaeu.de  
 

Sitzung am 19.02.2019       
      
AZ: IV-022.31; 621.41/Fs 
Teilakte: 621.41 Stuttgarter 
Straße / 014 
Erstellt: 31.01.2018 
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SITZUNGSVORLAGE 
- Öffentlich - 

 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Stuttgarter Straße“ in Eutingen im Gäu 

• Abwägung der Stellungnahmen aus der 4. Öffentlichen Auslegung 
• Billigung der Planung 
• Satzungsbeschluss  

 
 
I. Bisheriges Verfahren: 
Am 22.03.2016 hat der Gemeinderat beschlossen für den im Abgrenzungsplan vom 
22.03.2016 dargestellten Bereich einen Bebauungsplan „Stuttgarter Straße“ im Regelverfah-
ren nach §§ 1 und 2 BauGB aufzustellen. Am 15.06.2016 wurden die Grundstückseigentü-
mer und die Öffentlichkeit im Rahmen einer Informationsveranstaltung frühzeitig am Verfah-
ren beteiligt.  
Aufgrund der Anregungen aus der Informationsveranstaltung und ersten Vorgesprächen mit 
den Behörden und Trägern öffentlicher Belange wurde die Vorentwurfsfassung überarbeitet 
und in der Fassung vom 15.11.2016 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung gebilligt. Dieser 
Vorentwurfsplanung wurde mit Begründung, Umweltbericht, Artenschutzrechtlichem Fach-
beitrag, Immissionsschutzfachlicher Untersuchung zu den Schall- und Staubimmissionen, 
sowie einer Markt- und Standortanalyse zur Nahversorgung und einer Stellungnahme zur 
Auswirkung der Verkaufsflächengröße in der Zeit vom 25.11.2016 bis einschließlich 
02.01.2017 ausgelegt. Parallel wurden auch die Behörden und Träger öffentlicher Belange 
frühzeitig am Verfahren beteiligt und erhielten die Gelegenheit sich zur Planung zu äußern. 
Aufgrund der Feiertage im Dezember und Januar wurde von verschiedenen Behörden eine 
Fristverlängerung beantragt/eingeräumt.   
 
Für die Aufarbeitung der Stellungnahmen mussten die vorhandenen Gutachten überarbeitet 
und ergänzt werden. Über die während der frühzeitigen Auslegung eingegangenen Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit, sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange hat der Ge-
meinderat am 14.03.2017 in öffentlicher Sitzung beraten und entschieden. Die Entscheidun-
gen führten zu einer Änderung der Planung. An die frühzeitige Beteiligung schloss sich die 
Öffentliche Auslegung der Planunterlagen an. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange 
wurden parallel zur öffentlichen Auslegung erneut am Verfahren beteiligt.  
 
Die Öffentliche Auslegung wurde im Mitteilungsblatt vom 13.04.2017 bekannt gemacht und 
erfolgte vom 24.04.2017 bis einschließlich 24.05.2017.  
 
Während der 1. Öffentlichen Auslegung gingen umfangreiche Stellungnahmen ein.  
Für die Aufarbeitung der Stellungnahmen war eine weitere Untersuchung zum Straßenver-
kehrslärm erforderlich, weshalb der ursprünglich geplante Sitzungstermin Ende Juli nicht 
eingehalten werden konnte. Im Gutachten wurde geprüft, ob der Ausbau der Linksabbiege-
spur und die Verlegung des Mörikewegs und dessen Ausbau eine wesentliche Änderung der 
öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV darstellen und ob ein öffent-
lich-rechtlicher Anspruch auf Schallschutz gemäß der 24. BImSchV besteht. Das Gutachten 
mit Datum vom 18.08.2017 wurde dem Bebauungsplan beigefügt.  
Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass durch die vorgesehenen Maßnahmen keine we-
sentliche Änderung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 16.BImSchV und ein 
öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Schallschutz nach § 24. BImSchV nicht gegeben ist.  
 
Über die während der 1. öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit, der Behörden und Träger öffentlicher Belange  hat der Gemeinderat in öffentlicher 
Sitzung am 12.09.2017 beraten und entschieden. 
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Die Entscheidungen führten zu einer Änderung der Planung. Die geänderten Planunterlagen 
wurden in der Zeit vom 25.09.2017 bis einschließlich 25.10.2017 öffentlich ausgelegt.  
 
Über die während der 2. Öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit, der Behörden und Träger öffentlicher Belange hat der Gemeinderat in öffentlicher 
Sitzung am 12.12.2017 beraten und entschieden. Die Entscheidungen führten zu einer Än-
derung der Planung. Die geänderten Planunterlagen wurden in der Zeit vom 02. Januar 2018 
bis einschließlich 19. Januar 2018 öffentlich ausgelegt. 
Die betroffenen Behörden wurden mit Schreiben vom 18.12.2017 ebenfalls am Verfahren 
beteiligt und die Möglichkeit bis zum 22.01.2018 Stellungnahmen abzugeben.  
Zur Aufarbeitung der Stellungnahmen ließ sich die Gemeindeverwaltung anwaltlich beraten. 
Auch die bestehende Immissionsschutzfachliche Untersuchung wurde mit Datum vom 
18.05.2018 aufgrund der seit Dezember 2017 vorliegenden neuen TA Lärm und der neuen 
DIN 4109-1, Ausgabe Januar 2018, aktualisiert.  
Die Abwägung der Stellungnahmen aus der 2. Öffentlichen Auslegung führte zur Änderung 
der Planunterlagen, weshalb diese erneut öffentlich ausgelegt wurden.  
 
Die öffentliche Bekanntmachung zur 3. Auslegung erfolgte im Mitteilungsblatt vom 
22.12.2017. in der Zeit vom 02. Januar 2018 bis 19. Januar 2018 wurden die Planunterlagen 
erneut öffentlich ausgelegt und auch die betroffenen Behörden wurden erneut beteiligt. Über 
die während der 3. Öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen hat der Ge-
meinderat am 24.07.2018 entschieden. Die Entscheidungen führten zu einer Änderung der 
Planung, weshalb der Bebauungsplan vom 17.09.2018 bis 17.10.2018 erneut öffentlich aus-
gelegt wurde. Die Bekanntmachung über die 4. Auslegung erfolgte im Mitteilungsblatt vom 
07.09.2018. Erneut wurden auch die betroffenen Behörden am Verfahren beteiligt.  
 
Über die während der 4. Öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit, der Behörden und Träger öffentlicher Belange muss der Gemeinderat unter Abwä-
gung der privaten und öffentlichen Interessen untereinander und gegeneinander beraten und 
entscheiden.  
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II. Stellungnahme der Öffentlichkeit, der Bürger und Grundstückseigentümer im Rahmen der 4. Öffentlichen Auslegung  
(Abwägungsprotokoll): 
 
Es gingen 3 Stellungnahmen ein:  
 Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 17.10.2018 
 Stellungnahme des Grundstückseigentümers des Flst. Nr. 1515 vom 17.10.2018 
 Stellungnahme des Grundstückseigentümers des Flst. Nr. 9954 

 
Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018  

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Entspricht der Stellungnahmen zur 2. 
Öffentlichen Auslegung. Der Gemeinde-
rat hat darüber am 12.12.2017 beraten 
und die vorgetragenen Anregungen zu-
rückgewiesen.  
Die Stellungnahme wurde im Rahmen 
der 3. Auslegung wortwörtlich wieder-
holt.  
Der Gemeinderat hat im Rahmen der 3. 
Auslegung entschieden, dass die Ent-
scheidung vom 12.12.2017 aufrecht-
erhalten wird.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen wer-
den, verbleibt es bei der bisherigen 
Entscheidung des Gemeinderates.  
Auf die Entscheidung vom 12.12.2017 
wird verwiesen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018  

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag:  
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Entspricht der Stellungnahmen zur 2. 
Öffentlichen Auslegung. Der Gemein-
derat hat darüber am 12.12.2017 be-
raten und die vorgetragenen Anre-
gungen zurückgewiesen.  
Die Stellungnahme wurde im Rahmen 
der 3. Auslegung wortwörtlich wieder-
holt.  
Der Gemeinderat hat im Rahmen der 
3. Auslegung entschieden, dass die 
Entscheidung vom 12.12.2017 auf-
rechterhalten wird.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018  

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Entspricht der Stellungnahmen zur 2. 
Öffentlichen Auslegung. Der Gemein-
derat hat darüber am 12.12.2017 be-
raten und die vorgetragenen Anre-
gungen zurückgewiesen.  
Die Stellungnahme wurde im Rahmen 
der 3. Auslegung wortwörtlich wieder-
holt.  
Der Gemeinderat hat im Rahmen der 
3. Auslegung entschieden, dass die 
Entscheidung vom 12.12.2017 auf-
rechterhalten wird.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018  

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

  

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Entspricht der Stellungnahmen zur 2. 
Öffentlichen Auslegung. Der Gemein-
derat hat darüber am 12.12.2017 be-
raten und die vorgetragenen Anre-
gungen zurückgewiesen.  
Die Stellungnahme wurde im Rahmen 
der 3. Auslegung wortwörtlich wieder-
holt.  
Der Gemeinderat hat im Rahmen der 
3. Auslegung entschieden, dass die 
Entscheidung vom 12.12.2017 auf-
rechterhalten wird.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018  

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

  

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Entspricht der Stellungnahmen zur 2. 
Öffentlichen Auslegung. Der Gemein-
derat hat darüber am 12.12.2017 be-
raten und die vorgetragenen Anre-
gungen zurückgewiesen.  
Die Stellungnahme wurde im Rahmen 
der 3. Auslegung wortwörtlich wieder-
holt.  
Der Gemeinderat hat im Rahmen der 
3. Auslegung entschieden, dass die 
Entscheidung vom 12.12.2017 auf-
rechterhalten wird.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Da in dieser Stellungnahme keine 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018  

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Entspricht der Stellungnahmen zur 2. 
Öffentlichen Auslegung. Der Gemein-
derat hat darüber am 12.12.2017 be-
raten und die vorgetragenen Anre-
gungen zurückgewiesen.  
Die Stellungnahme wurde im Rahmen 
der 3. Auslegung wortwörtlich wieder-
holt.  
Der Gemeinderat hat im Rahmen der 
3. Auslegung entschieden, dass die 
Entscheidung vom 12.12.2017 auf-
rechterhalten wird.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018  

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Entspricht der Stellungnahmen zur 2. 
Öffentlichen Auslegung. Der Gemein-
derat hat darüber am 12.12.2017 be-
raten und die vorgetragenen Anre-
gungen zurückgewiesen.  
Die Stellungnahme wurde im Rahmen 
der 3. Auslegung wortwörtlich wieder-
holt.  
Der Gemeinderat hat im Rahmen der 
3. Auslegung entschieden, dass die 
Entscheidung vom 12.12.2017 auf-
rechterhalten wird.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018  

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 
 

 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Entspricht der Stellungnahmen zur 2. 
Öffentlichen Auslegung. Der Gemein-
derat hat darüber am 12.12.2017 be-
raten und die vorgetragenen Anre-
gungen zurückgewiesen.  
Die Stellungnahme wurde im Rahmen 
der 3. Auslegung wortwörtlich wieder-
holt.  
Der Gemeinderat hat im Rahmen der 
3. Auslegung entschieden, dass die 
Entscheidung vom 12.12.2017 auf-
rechterhalten wird.  
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Da in dieser Stellungnahme keine 
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werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
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Seite 11 von 74 
 



 
Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018  

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Entspricht der Stellungnahmen zur 2. 
Öffentlichen Auslegung. Der Gemein-
derat hat darüber am 12.12.2017 be-
raten und die vorgetragenen Anre-
gungen zurückgewiesen.  
Die Stellungnahme wurde im Rahmen 
der 3. Auslegung wortwörtlich wieder-
holt.  
Der Gemeinderat hat im Rahmen der 
3. Auslegung entschieden, dass die 
Entscheidung vom 12.12.2017 auf-
rechterhalten wird.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018  

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

  

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Entspricht der Stellungnahmen zur 2. 
Öffentlichen Auslegung. Der Gemein-
derat hat darüber am 12.12.2017 be-
raten und die vorgetragenen Anre-
gungen zurückgewiesen.  
Die Stellungnahme wurde im Rahmen 
der 3. Auslegung wortwörtlich wieder-
holt.  
Der Gemeinderat hat im Rahmen der 
3. Auslegung entschieden, dass die 
Entscheidung vom 12.12.2017 auf-
rechterhalten wird.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Entspricht der Stellungnahmen zur 2. 
Öffentlichen Auslegung. Der Gemein-
derat hat darüber am 12.12.2017 be-
raten und die vorgetragenen Anre-
gungen zurückgewiesen.  
Die Stellungnahme wurde im Rahmen 
der 3. Auslegung wortwörtlich wieder-
holt.  
Der Gemeinderat hat im Rahmen der 
3. Auslegung entschieden, dass die 
Entscheidung vom 12.12.2017 auf-
rechterhalten wird.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 

 

Seite 14 von 74 
 



 
Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 2.1.1 ist identisch mit Ziffer 4.1 
der Stellungnahme zur 3. Öffentlichen 
Auslegung (Stellungnahme vom 
19.01.2018).  
Ziffer 2.1.2 ist identisch mit Ziffer 4.2 
der Stellungnahme zur 3. Öffentlichen 
Auslegung (Stellungnahme vom 
19.01.2018).  
 
Über diese wurde am 24.07.2018 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
24.07.2018 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 2.1.3, 2.1.4 (i), 2.1.4 (ii) wurden 
bereits wortwörtlich in der Stellung-
nahme des Einwenders vom 
25.10.2017 vorgetragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 2.1.4 (iii), 2.1.4 (iv) und 2.1.4 (v) 
wurden bereits wortwörtlich in der 
Stellungnahme des Einwenders vom 
25.10.2017 vorgetragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 2.2.(i) und 2.2 (ii) wurden bereits 
wortwörtlich in der Stellungnahme des 
Einwenders vom 25.10.2017 vorge-
tragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 2.2. (iii), 2.3., 2.3.1 und 2.3.2  
wurden bereits wortwörtlich in der 
Stellungnahme des Einwenders vom 
25.10.2017 vorgetragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 2.3.2 (i), 2.3.2 (ii) und 2.3.2 (iii), 
sowie Ziffer 2.3.3 und 2.3.4 wurden 
bereits wortwörtlich in der Stellung-
nahme des Einwenders vom 
25.10.2017 vorgetragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 2.3.4, 2.3.5, 3 und 3.1 wurden 
bereits wortwörtlich in der Stellung-
nahme des Einwenders vom 
25.10.2017 vorgetragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 3.2, 3.3 und 3.4 wurden bereits 
wortwörtlich in der Stellungnahme des 
Einwenders vom 25.10.2017 vorge-
tragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 3.5 und 3.6 wurden bereits 
wortwörtlich in der Stellungnahme des 
Einwenders vom 25.10.2017 vorge-
tragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 4.1, 4.2, 4.3 und 4.4 wurden 
bereits wortwörtlich in der Stellung-
nahme des Einwenders vom 
25.10.2017 vorgetragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 5., 5.1, 5.1.1 und 5.1.2 (i) wur-
den bereits wortwörtlich in der Stel-
lungnahme des Einwenders vom 
25.10.2017 vorgetragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 5.1.2 (ii) wurden bereits wort-
wörtlich in der Stellungnahme des 
Einwenders vom 25.10.2017 vorge-
tragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 5.1.2 (iii), 5.1.3 und 5.1.4 wur-
den bereits wortwörtlich in der Stel-
lungnahme des Einwenders vom 
25.10.2017 vorgetragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Fortsetzung von Ziffer 5.1.4, Ziffer 
5.2, 5.2.1 und 5.2.2 wurden bereits 
wortwörtlich in der Stellungnahme des 
Einwenders vom 25.10.2017 vorge-
tragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Fortsetzung von Ziffer 5.2.2 (i), 
5.2.2 (ii) und 5.2.2 (iii) wurden bereits 
wortwörtlich in der Stellungnahme des 
Einwenders vom 25.10.2017 vorge-
tragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 5.2.2 (iv), 5.3, 5.3.1, 5.3.2 und 
5.3.3 wurden bereits wortwörtlich in 
der Stellungnahme des Einwenders 
vom 25.10.2017 vorgetragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
5.4: 
Die vom Einwender vorgebrachten Be-
denken, werden vom Rechtsanwalt der 
Gemeinde nicht gesehen. Als Alternative 
zum jetzigen Verweis in Ziffer 2.3 könnte 
die Definition direkt unter Ziffer 2.3 hinzu-
gefügt werden.  
 
Der Empfehlung unseres Rechtsanwaltes 
wird gefolgt. Zur Klarstellung der rechtli-
chen Situation wird die Definition zur Ver-
kaufsfläche unter Ziffer 16 der Hinweise 
gestrichen und stattdessen in Ziffer 2.3 
der Planungsrechtlichen Festsetzungen 
aufgenommen. 
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 5.4: 
Der Hinweis wird entsprechend der 
Stellungnahme der Verwaltung beach-
tet.  
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
5.5: 
Ziffer 5.5 wurde bereits wortwörtlich in der 
Stellungnahme des Einwenders vom 
25.10.2017 vorgetragen.   
Über diese wurde am 12.12.2017 im Ge-
meinderat beraten und entschieden.  
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine neu-
en Argumente vorgetragen werden, 
verbleibt es bei der bisherigen Ent-
scheidung des Gemeinderates.  
Auf die Entscheidung vom 12.12.2017 
wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 6. 
und 6.1: 
Kenntnisnahme 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu 
Ziffer 6.2: 
Die Höhenlage der Erdgeschossfuß-
bodenhöhe (Rohfußboden) wird durch 
die 5 Bezugspunkte definiert. Alle 
Punkte, auch der Punkt 5 sind räum-
lich hinreichend definiert. Für eine 
verbesserte Lesbarkeit werden die 
Skizzen größer dargestellt.   
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 6.2: 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen. Für eine bessere Lesbar-
keit werden die Skizzen vergrößert.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

Stellungnahme zu Ziffer 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3: 
§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO regelt, dass im Bebau-
ungsplan eine von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 
abweichende Regelung zugelassen werden kann. 
Voraussetzung ist allerdings, dass die Grundflä-
chenzahl von 0,8 nicht überschritten wird.  
 
Der Gesetzgeber räumt daher ausdrücklich die 
Möglichkeit ein, dass eine Abweichung von 150 % 
zulässig ist, anstatt der in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauN-
VO geregelten Abweichung von 50 %.  
 
Der Bauantrag für den Verbrauchermarkt wurde 
zwischenzeitlich von der Baurechtsbehörde geprüft. 
Die Baurechtsbehörde kommt zum Ergebnis, dass 
die für das Sondergebiet getroffenen Festsetzungen 
einer Grundflächenzahl von 0,8 entsprechen. Diese 
Grundflächenzahl ist in Gewerbegebieten und Son-
dergebieten allgemein zulässig. Es erfolgt daher 
keine Abweichung „nach oben“ und das Maß der 
baulichen Nutzung ist nicht zu extensiv.  
 
Durch die andere Festsetzungsart konnte im Bebau-
ungsplan geregelt werden, dass bestimmte Flächen 
für den Hochbau zur Verfügung stehen und andere 
Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen. Dies 
hätte bei einer GRZ-Festsetzung von 0,8 nicht so 
detailliert geregelt werden können.   
 
Abwägungsvorschlag: Die Einwendungen wer-
den aus den genannten Gründen zurückgewie-
sen.  
 
 
 
 
Stellungnahme zu Ziffer 6.3.4:  
Aufgrund der Stellungnahme wurden die Textlichen 
Festsetzungen nochmals geprüft. Der Einwand zur 
rechtlichen Grundlage ist berechtigt. Der letzte Satz 
in Ziffer 3.2.2 wird deshalb gestrichen.  
Abwägungsvorschlag: Die Einwendung wird 
entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung 
beachtet.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme zu Ziffer 6.3.5: 
Ziffer 3.2.1 ist auf Seite 5 der Planungs-
rechtlichen Festsetzungen und nicht auf 
Seite 2. Es steht der Gemeinde frei Rege-
lungen aufzunehmen, die bereits in dieser 
Form gesetzlich geregelt sind. Eine Fest-
setzung wird nicht deswegen unzulässig, 
wenn sie den Verordnungstext wiederholt.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 6.3.5: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen.   
 
 
Stellungnahme zu Ziffer 6.4.1:  
Die Bedenken, dass die Festsetzung von 
„Maximalwerten“ nicht den rechtlichen 
Vorgaben des § 16 Abs. 3 + 4, § 18 
BauNVO, etc.) entsprechen, können nicht 
nachvollzogen werden. Im Übrigen wur-
den diese Bedenken bereits vorgebracht 
und in der Gemeinderatssitzung am 
12.09.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 
116/2017 S. 39), sowie 12.12.2017 (Vor-
lage Nr. 156/2017 S. 45) beraten und 
entschieden.  
Abwägungsvorschlag: Die Bedenken 
werden zurückgewiesen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme zu Ziffer 6.4.2: 
Der Einwender verweist darauf, dass die 
Maximalwerte lt. den Festsetzungen nicht 
für Dachaufbauten gelten. Dies ist so 
nicht richtig. Die Maximalwerte gelten 
nicht für „Technische Dachaufbauten“ wie 
z.B. Schornsteine. Dies ist ein großer 
Unterschied.  
Abwägungsvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
 
Stellungnahme zu Ziffer 6.4.3: 
Würde in den Festsetzungen Ausnahmen 
nach § 31 Abs. 1 BauGB geregelt, würde 
in den Festsetzungen darauf hingewie-
sen. Da dies nicht der Fall ist, handelt es 
sich bei den Überschreitungsmöglichkei-
ten um keine Ausnahmen.   
Abwägungsvorschlag: 
Die Festsetzung ist hinreichend be-
stimmt. Die Bedenken werden zurück-
gewiesen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 7, 7.1, 7.2, und 7.3 wurden be-
reits wortwörtlich in der Stellungnah-
me des Einwenders vom 25.10.2017 
vorgetragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 7.4 und 8 wurden bereits wort-
wörtlich in der Stellungnahme des 
Einwenders vom 25.10.2017 vorge-
tragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 9, 9.1, 9.2 und 9.3 wurden be-
reits wortwörtlich in der Stellungnah-
me des Einwenders vom 25.10.2017 
vorgetragen.   
 
Über diese wurde am 12.12.2017 im 
Gemeinderat beraten und entschie-
den.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 9.4 und 9.5 wurden bereits 
wortwörtlich in der Stellungnahme des 
Einwenders vom 25.10.2017 vorge-
tragen.  
Bei Ziffer 9.4 erster Satz wurde das 
Wort „abwägungsfehlerhaft“ hinzuge-
fügt. Das Wort „Abwägungsfehlerhaft“ 
verändert jedoch nicht den Inhalt der 
Stellungnahme.  
 
Über die Stellungnahme wurde am 
12.12.2017 im Gemeinderat beraten 
und entschieden.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seite 39 von 74 
 



 
Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 10., 10.1, 10.2, 10.3 und 10.4  
wurden bereits wortwörtlich in der 
Stellungnahme des Einwenders vom 
25.10.2017 vorgetragen.  
 
Über die Stellungnahme wurde am 
12.12.2017 im Gemeinderat beraten 
und entschieden.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 
 
 

 

Stellungnahme zu Ziffer 11 und 11.1: 
Für die Umsetzung der im Bebauungsplan 
vorgesehenen Nisthilfen ist die Gemeinde 
verantwortlich. Die Gemeinde wird die gefor-
derten 15 Nisthilfen entweder auf eigenen 
Bäumen anbringen oder in Abstimmung mit 
den Grundstückseigentümern auf Bäumen 
privater Grundstücke.  
 
Die rechtliche Grundlage für diese Regelung 
ist jedoch nicht § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB son-
dern § 9 Abs. 1 Nr. 20. Diese Rechtsgrundlage 
wird daher hinzugefügt.  
Abwägungsvorschlag: Die Festsetzung 
wird belassen. Die Rechtsgrundlage wird 
ergänzt. 
 
 
Stellungnahme zu Ziffer 11.2: 
Es ist richtig, dass das Verbot der nächtlichen 
Beleuchtung an Gebäuden sich nicht an gefah-
renabwehrrechtliche Aspekte richtet. Die Be-
leuchtung von Hausnummern oder Hauszu-
gängen zur Gefahrenabwehr ist selbstver-
ständlich zulässig und könnte im Bebauungs-
plan auch nicht verboten werden. Im Übrigen 
verfügt jedes Rettungsfahrzeug über entspre-
chende Scheinwerfer um Hausnummern auf-
zufinden. Zur Klarstellung der Festsetzung 
wird der Text geändert. Die bisherige Rege-
lung „Eine durchgängige nächtliche Beleuch-
tung an den Gebäuden ist nicht zulässig.“ Wird 
geändert in „Eine durchgängige nächtliche 
Beleuchtung der Gebäude ist nicht zulässig.“ 
 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird 
beachtet. Es erfolgt eine redaktionelle Klar-
stellung der bisherigen Formulierung ent-
sprechend der Stellungnahme der Verwal-
tung.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

Stellungnahme zu Ziffer 11.3: 
Der Bebauungsplan sieht die Mög-
lichkeit vor, dass in begründeten Ein-
zelfällen von dieser Verpflichtung be-
freit werden kann. Die Einwendung 
wird daher in den Festsetzungen be-
reits berücksichtigt.  
 
Im Übrigen wurde diese Einwendung 
bereits in der Stellungnahme vom 
25.10.2017 vorgebracht und am  
12.12.2017 im Gemeinderat beraten 
und entschieden.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 
und 12.1.4 wurden bereits wortwört-
lich in der Stellungnahme des Ein-
wenders vom 25.10.2017 vorgetra-
gen.  
 
Über die Stellungnahme wurde am 
12.12.2017 im Gemeinderat beraten 
und entschieden.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 12.2 und 12.3 wurden bereits 
wortwörtlich in der Stellungnahme des 
Einwenders vom 25.10.2017 vorge-
tragen.  
 
Über die Stellungnahme wurde am 
12.12.2017 im Gemeinderat beraten 
und entschieden.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu 
Ziffer 12.4: 
Ziffer 12.4 wurden bereits wortwörtlich 
in der Stellungnahme des Einwenders 
vom 25.10.2017 vorgetragen.  
 
Über die Stellungnahme wurde am 
12.12.2017 im Gemeinderat beraten 
und entschieden.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 
12.4:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 
12.5.  Herr Dr. Dröscher legt seiner Geräuschimmissionsprognose in seiner aktualisierten Fassung 

vom 18.05.2018 eine Verortung des Lebensmitteleinzelhändlers zugrunde, wie sie nicht ver-
wirklicht werden wird. Denn heute – und damit vor Satzungsbeschluss, § 214 Abs. 3 BauGB 
(!) – ist durch das Baugesuch die Verortung des Lebensmitteleinzelhandelsbetriebs bekannt: 
im Osten des Sondergebiets und nicht im Süden, wie von Herrn Dr. Dröscher auf S. 34 zu 
Abb. 7 angenommen. Dadurch entstehen andere Geräuschverteilungen. Die angesetzten 
Lärmpegelbereiche sind fehlerhaft. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 12.5: 
Die grundsätzliche Eignung des Standorts für 
die vorgesehene Nutzung hat die schalltechni-
sche Untersuchung zum Bebauungsplan aus 
schalltechnischer Sicht nachgewiesen. Die 
genaue schalltechnische Prüfung ist auf 
Grundlage der Ausführungsplanung im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens des 
Marktes vorzunehmen. Über die Lärmpegelbe-
reiche können passive Schallschutzmaßnah-
men für im Plangebiet vorgesehene schutzbe-
dürftige Räume bemessen werden. Dies be-
zieht sich auf den Straßenverkehrslärm (ins-
besondere von der nördlich des Plangebiets 
verlaufenden Stuttgarter Straße).  
Zum Schutz vor Gewerbelärm (insbesondere 
aus dem Betrieb des im Sondergebiet ermög-
lichten großflächigen Einzelhandelsbetriebs) 
sind grundsätzlich keine passiven Schall-
schutzmaßnahmen zulässig.  
Eine andere – als im Schallgutachten zum 
Bebauungsplan veranschlagte - Gebäudestel-
lung des im Sondergebiet ermöglichten groß-
flächigen Einzelhandelsbetriebs führt zu keiner 
erheblichen Änderung der Lärmpegelbereiche. 
Zwar können sich Lärmpegelbereiche durch 
eine andere Gebäudestellung innerhalb des 
Sondergebiets verändern, jedoch können für 
die Bauausführung des Einzelhandelsbetriebs 
aus den Lärmkarten hinreichende Erkenntnis-
se für die Bemessung etwaiger schutzbedürfti-
ger Räume (Büroräume oder Aufenthaltsräu-
me) innerhalb des Sondergebiets abgeleitet 
werden. Für die im Sondergebiet vorgesehene 
Nutzung ergibt sich keine abweichende schall-
technische Bewertung.  
Abwägungsvorschlag: Die Bedenken wer-
den zurückgewiesen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

12.6.  Auch legt er Dr. Dröscher – so Blatt 52 seiner aktualisierten Geräuschimmissionsprognose, 
eine noch nicht notifizierte und auch nicht allgemein anerkannte und nicht den Stand der 
Technik entsprechende DIN 4109-1, Januar 2018, seinen Berechnungen zugrunde, so dass 
die Geräuschimmissionsprognose fehlerhaft, nicht belastbar, ist. 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu 
Ziffer 12.6: 
Die DIN 4109-1 Ausgabe Juli 2016 ist 
in Baden-Württemberg als technische 
Baubestimmung bekannt gemacht 
und stell die derzeit geltende Anforde-
rung zur Bemessung der Luftschall-
dämmung von Außenbauteilen dar. 
Die Schallschutzanforderungen ge-
mäß DIN 4109-1 Ausgabe Juli 2016 
sind im Schallgutachten zum Bebau-
ungsplan aufgeführt und dargestellt.  
Seit Januar 2018 ist eine neue Aus-
gabe der DIN 4109-1 im Weißdruck 
erschienen. Im Schallgutachten zum 
Bebauungsplan sind die Schall-
schutzanforderungen deshalb zusätz-
lich (hinweislich) gemäß DIN 4109-1 
Ausgabe Januar 2018 dargestellt.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Die zusätzliche Berücksichtigung 
der DIN 4109-1 Ausgabe Januar 
2018 ist zulässig. Die Geräu-
schimmissionsprognose wird 
dadurch nicht fehlerhaft. Die Be-
denken werden zurückgewiesen.    
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 13 und 14 wurden bereits wort-
wörtlich in der Stellungnahme des 
Einwenders vom 25.10.2017 vorge-
tragen.  
 
Über die Stellungnahme wurde am 
12.12.2017 im Gemeinderat beraten 
und entschieden.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 15., 15.1 und 15.2 wurden be-
reits wortwörtlich in der Stellungnah-
me des Einwenders vom 25.10.2017 
vorgetragen.  
 
Über die Stellungnahme wurde am 
12.12.2017 im Gemeinderat beraten 
und entschieden.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziffer 16 wurden bereits wortwörtlich 
in der Stellungnahme des Einwenders 
vom 25.10.2017 vorgetragen.  
 
Über die Stellungnahme wurde am 
12.12.2017 im Gemeinderat beraten 
und entschieden.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Da in dieser Stellungnahme keine 
neuen Argumente vorgetragen 
werden, verbleibt es bei der bishe-
rigen Entscheidung des Gemeinde-
rates.  
Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 
 
Stellungnahme zu Ziffer 17 und 17.1: 
Die Ausführungen werden zur Kennt-
nis genommen.  
Abwägungsvorschlag: Kenntnis-
nahme 

Seite 50 von 74 
 



 
Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 17.2 
und 17.3: 
 
Es handelt sich bei dieser Festsetzung um 
eine Forderung der Unteren Wasser- und 
Bodenschutzbehörde und basiert auf § 55 
Wasserhaushaltsgesetz. Überall dort wo Nie-
derschlagswasser schadlos versickert werden 
kann, ist dies auch zu machen. Die Beschaf-
fenheit der Böden ist der Bodenschutzbehörde 
bekannt.  
 
Um eine Unterspülung baulicher Anlagen zu 
verhindern, werden in der Regel an baulichen 
Anlagen Drainagen verlegt, die derartiges 
verhindern. 
 
Niederschlagswasser welches wegen der 
Bodenbeschaffenheit oder bei Starkregen nicht 
direkt versickert, muss jeder Grundstücksei-
gentümer auf seinem Grundstück sammeln 
und in die Kanalisation oder einen Regenwas-
serkanal leiten. Jeder Grundstückseigentümer 
muss auf seiner Fläche durch ausreichend 
dimensionierte Rinnen und Schächte dieses 
Wasser in die Kanalisation oder sofern vor-
handen in einen Regenwasserkanal leiten.  
 
Auch entbindet die Vorschrift nicht davon, dass 
jeder Grundstückseigentümer dafür sorgen 
muss, dass trotz Starkregen kein Schotter aus 
unbefestigten Hofflächen auf die Straße ge-
spült wird.  
 
Abwägungsvorschlag: Die Bedenken wer-
den aus den genannten Gründen zurück-
gewiesen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 
 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu 17.4: 
Ob eine Aufdimensionierung des Kanals auf-
grund des Sondergebiets erforderlich ist, wur-
de untersucht.  
Bei sogenannten Folgekostenverträgen han-
delt es sich um städtebauliche Verträge nach § 
11 BauGB welche die Gemeinde abschließen 
kann. Dazu besteht allerdings keinerlei Ver-
pflichtung. Bei dem in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplan hat sich die Gemeinde be-
wusst gegen einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan und gegen den Abschluss eines 
städtebaulichen Vertrags entschieden, weil die 
Gemeinde der Auffassung ist, dass von der 
geplanten Infrastrukturmaßnahme die Einwoh-
ner der Gemeinde Eutingen im Gäu profitieren.  
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 17.4:  
Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu 18: 
Ziffer 18 wurde bereits wortwörtlich in der 
Stellungnahme des Einwenders vom 
25.10.2017 vorgetragen.  
 
Über die Stellungnahme wurde am 12.12.2017 
im Gemeinderat beraten und entschieden.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 18:  
Da in dieser Stellungnahme keine neuen 
Argumente vorgetragen werden, verbleibt 
es bei der bisherigen Entscheidung des 
Gemeinderates. Auf die Entscheidung vom 
12.12.2017 wird verwiesen. 

 

Seite 52 von 74 
 



Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu 19, 20 
und 21: 
Ziffer 19, 20 und 21 wurden bereits wort-
wörtlich in der Stellungnahme des Ein-
wenders vom 25.10.2017 vorgetragen.  
 
Über die Stellungnahme wurde am 
12.12.2017 im Gemeinderat beraten und 
entschieden.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 19, 20 
und 21:  
Da in dieser Stellungnahme keine neu-
en Argumente vorgetragen werden, 
verbleibt es bei der bisherigen Ent-
scheidung des Gemeinderates.  
Auf die Entscheidung vom 12.12.2017 
wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
22: 
Die unter Ziffer 22 genannten formellen 
Fehler bestehen nicht. Die öffentliche 
Bekanntmachung einer erneuten Ausle-
gung muss für sich genommen „richtig“ 
sein. Es ist nicht erforderlich auf Fehler 
einer früheren Bekanntmachung aus-
drücklich hinzuweisen.  
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 22: 
Die Einwendungen werden zurückge-
wiesen.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
22.1 und 22.2: 
Ziffer 22.1 und 22.2 wurden bereits wort-
wörtlich in der Stellungnahme des Ein-
wenders vom 19.01.2018 vorgetragen.  
 
Über die Stellungnahme wurde am 
24.07.2018 im Gemeinderat beraten und 
entschieden.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 22.1 
und 22.2:  
Da in dieser Stellungnahme keine neu-
en Argumente vorgetragen werden, 
verbleibt es bei der bisherigen Ent-
scheidung des Gemeinderates.  
Auf die Entscheidung vom 24.07.2018 
wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
22.3 und 22.4: 
Ziffer 22.3 und 22.4 wurden bereits wort-
wörtlich in der Stellungnahme des Ein-
wenders vom 19.01.2018 vorgetragen.  
 
Über die Stellungnahme wurde am 
24.07.2018 im Gemeinderat beraten und 
entschieden.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 22.3 
und 22.4:  
Da in dieser Stellungnahme keine neu-
en Argumente vorgetragen werden, 
verbleibt es bei der bisherigen Ent-
scheidung des Gemeinderates.  
Auf die Entscheidung vom 24.07.2018 
wird verwiesen. 
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 
22.5 mit Unterpunkten 22.5.1, 22.5.2, 
22.5.3 und 22.5.4: 
 
Die unter Ziffer 22.5, 22.5.1, 22.5.2, 
22.5.3 und 22.5.4 genannten formellen 
Fehler bestehen nicht. Die öffentliche 
Bekanntmachung einer erneuten Ausle-
gung muss für sich genommen „richtig“ 
sein. Es ist nicht erforderlich auf Fehler 
einer früheren Bekanntmachung aus-
drücklich hinzuweisen.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 22.5, 
22.5.1, 22.5.2, 22.5.3 und 22.5.4: 
Die Einwendungen werden zurückge-
wiesen.  
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Stellungnahme der Grundstückseigentümer der Flst. Nr. 1523, 1524, 1524/1, 1527 und 1527/1 vom 
17.10.2018 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 
Neue Abwägungen sind grau hinterlegt. 

 

 

 
Stellungnahme zu Ziffer 23, 23.1, 23.2, 
23.3 und 23.4: 
 
Ob Informationspflichten nach der 
DSGVO im Rahmen eines Bebauungs-
planverfahrens bestehen ist bisher nicht 
abschließend geklärt. Es ist davon auszu-
gehen, dass Fehler nicht auf die Recht-
mäßigkeit des Bebauungsplanes „durch-
schlagen“; vgl. Reimer, Verwaltungsda-
tenschutzrecht, DÖV 2018, 881 ff. 
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 23, 23.1, 
23.2, 23.3 und 23.4: 
Die Einwendungen werden zurückge-
wiesen.  
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Stellungnahme des Grundstückseigentümers des Flst. Nr. 1515 vom 17.10.2018 Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 

 

 
 
Fortsetzung der Stellungnahme siehe nächste Seite 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Wie der Einwender korrekt mitteilt, befand 
sich das Grundstück im Außenbereich 
und konnte nur landwirtschaftlich genutzt 
werden und wurde auch als Ackerfläche 
landwirtschaftlich genutzt.  
 
Bei den Vorbereitungen zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurde auch der 
Grundstückseigentümer beteiligt und eine 
Einbeziehung des Grundstückes ganz 
oder teilweise in Erwägung gezogen. Zum 
damaligen Zeitpunkt hat sich der Grund-
stückseigentümer gegen eine Überpla-
nung des Grundstückes ausgesprochen 
und mitgeteilt, dass er das Grundstück als 
landwirtschaftliches Grundstück erworben 
hat und auch so nutzen möchte.  
 
Im weiteren Verfahren, stellte sich heraus, 
dass bei einer Nichtüberplanung des 
Grundstückes eine städtebaulich unge-
ordnete Bebauung entstehen könnte. Um 
dieses zu verhindern, wurde die Teilfläche 
des Flst. Nr. 1515 im Entwurf vom 
12.09.2017 (2. Auslegung) und 
12.12.2017 (3.Auslegung) in den Gel-
tungsbereich einbezogen auf welcher es 
zu einer ungeordneten Bebauung kom-
men könnte. 
 
Fortsetzung siehe nächste Seite 
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Stellungnahme des Grundstückseigentümers des Flst. Nr. 1515 vom 17.10.2018 
Fortsetzung 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 
Fortsetzung der Stellungnahme siehe nächste Seite 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
In einem weiteren Planungsschritt wurde aus 
städtebaulichen Gründen die gesamte Einbe-
ziehung des Flst. Nr. 1515 als Pufferzone 
zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und 
dem Sondergebiet für notwendig erachtet,  
 
Der Verbrauchermarkt macht im Bereich der 
Parkplätze und dem damit verbundenen Ran-
gierbereich Lärm. Um nachteilige Auswirkun-
gen auf das bestehende Allgemeine Wohnge-
biet ausschließen zu können, erfolgt durch die 
Festsetzung der Flst. Nr. 1515 als landwirt-
schaftliche Fläche eine räumliche Trennung 
der emissionsträchtigen Nutzung von der im-
missionsempfindlichen Nutzung Es wird damit 
dem Trennungsgrundsatz des § 50 Bun-
desimmissionsschutzgesetz Rechnung getra-
gen werden.  
 
 
Fortsetzung der Stellungnahme siehe 
nächste Seite 
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Stellungnahme des Grundstückseigentümers des Flst. Nr. 1515 vom 17.10.2018 
Fortsetzung 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Fortsetzung der Stellungnahme auf der nächsten Seite 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Auffüllung zum Grundstück Flst. Nr. 1515 beträgt 
lt. Bauantrag zwischen 1,90 und 3,80 m und nicht 4 
bis 5 m.  
 
Die Naturschutzbehörde wurde im Bebauungsplan-
verfahren beteiligt und hatte gegen die geplanten 
Geländehöhen keine Bedenken vorgetragen. Es 
muss daher davon ausgegangen werden, dass die 
Auffüllungen im Zusammenhang mit dem durch den 
Bebauungsplan geschaffenen Baurecht dem Natur-
schutz nicht entgegensteht.  
 
Die Entwässerung des Oberflächenwassers für die 
Sondergebietsfläche erfolgt im Trennsystem. Dazu 
ist das Wasser in die im Bebauungsplan dargestellte 
Retentionsfläche einzuleiten. Im Bebauungsplanver-
fahren wurden die dafür erforderlichen hydraulischen 
Berechnungen gemacht. Die konkrete Entwässerung 
aller Flächen aus dem Sondergebiet sind in einem 
Entwässerungsantrag im Bauantrag zum Verbrau-
chermarkt darzustellen und im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens zu entscheiden. Dies ist nicht 
Aufgabe des Bebauungsplanes.  
 
Im Bebauungsplan wurde durch ein Lärmgutachten 
nachgewiesen, dass ein Verbrauchermarkt so ange-
siedelt werden kann, dass keine Lärmschutzmaß-
nahmen erforderlich sind. 
 
Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens hat der 
Investor ebenfalls ein Lärmgutachten für das konkre-
te Vorhaben erstellt. Die Baurechtsbehörde muss 
nun prüfen ob der Bauantrag genehmigt werden 
kann, bzw. ob Auflagen zu Betriebszeiten oder 
andere Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. Da 
es sich um keinen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan handelt ist dies ist nicht Aufgabe des Bebau-
ungsplanes. 
 
Fortsetzung nächste Seite 
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Stellungnahme des Grundstückseigentümers des Flst. Nr. 1515 vom 17.10.2018 
Fortsetzung 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Einwendungen des Grundstückseigen-
tümers werden zurückgewiesen.  
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Stellungnahme des Grundstückseigentümers des Flst. Nr. 9954 Stellungnahme der  Verwaltung  

und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die befestigten Flächen der Zufahrt 
zum Verbrauchermarkt mit Zufahrts-
straße und Fußweg Mörikeweg werden 
mittels Straßenabläufe über das öffent-
liche Kanalnetz entwässert. Das Inge-
nieurbüro hat die hydraulischen Nach-
weise für den im Bebauungsplan ge-
planten Endzustand erbracht. Es ist 
nachgewiesen, dass die bestehende 
Situation durch den Bebauungsplan 
nicht verschlechtert wird. 
 
In die Schotterfläche (ehemals Mörike-
weg), welche im Eigentum der Gemein-
de ist, wird ein Abwasseranschluss 
eingelegt, damit das Abwasser aufge-
fangen und ordnungsgemäß entsorgt 
werden kann.  
 
Jeder Eigentümer ist verpflichtet das 
Oberflächenwasser auf seinem Grund-
stück zu sammeln und geordnet in das 
Kanalnetz einzuleiten. Die dazu erfor-
derlichen Rinnen und Schächte sind 
ausreichend zu dimensionieren. 
 
Die Überwachung, dass die Grund-
stückseigentümer dies tun ist nicht Auf-
gabe des Bebauungsplanes.  
 
Fortsetzung nächste Seite 
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Stellungnahme des Grundstückseigentümers des Flst. Nr. 9954 
Fortsetzung 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Fortsetzung  
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Überflutungen an den ge-
nannten Starkregenereignissen 
sind der Gemeinde bekannt.  
 
Ursächlich sind jedoch nicht die 
im Bebauungsplan ausgewiese-
nen Bauflächen oder Erschlie-
ßungsanlagen.  
 
Wie bereits erklärt, sind die Ent-
wässerungsprobleme bei der 
Gemeindeverwaltung bekannt 
und Verbesserungen der Situati-
on werden geprüft.   
 
Die Verbesserung der Entwässe-
rungssituation kann jedoch nicht 
im Bebauungsplanverfahren be-
wältigt werden. Dies ist Aufgabe 
der Erschließungsplanung.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Bedenken werden im Be-
bauungsplanverfahren zurück-
gewiesen.  
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Stellungnahme des Grundstückseigentümers des Flst. Nr. 9954 
Fortsetzung 

Stellungnahme der  Verwaltung  
und Abwägungsvorschlag: 

 

 
Siehe Stellungnahme und Abwä-
gungsvorschlag vorhergehende 
Seite.  

 
 

Seite 64 von 74 
 



 
 
III. Stellungnahmen der Behörden und der Träger öffentlicher Belange im Rahmen der 4. Öffentlichen Auslegung (Abwägungsprotokoll): 
 
Mit Schreiben vom 07.09.2018 wurden folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt: 
 
Lfd. 
Nr.  

Behörde Rücklauf 
Ja/Nein 

Keine  
Anregungen und/ 
oder Bedenken 

Anregungen 
und/oder Be-
denken 

Weitere Beteiligung 
erforderlich  
Ja/Nein 

1.1 Landratsamt Freudenstadt, Höhere Verwaltungsbehörde,  
Herrenfelder Straße 14, 72250 Freudenstadt 

Ja  x Nein 

1.2 Landratsamt Freudenstadt, Untere Naturschutzbehörde,  
Herrenfelder Straße 14, 72250 Freudenstadt 

Ja  x Nein 

1.3 Landratsamt Freudenstadt, Untere Landwirtschaftsbehörde, 
Herrenfelder Straße 14, 72250 Freudenstadt 

Ja x  Nein 

1.4 Landratsamt Freudenstadt, Vermessungsamt,  
Herrenfelder Straße 14, 72250 Freudenstadt 

Ja  x Nein 

1.5  Landratsamt Freudenstadt, Kommunal- und Rechnungsprü-
fungsamt, Herrenfelder Str. 14, 72250 Freudenstadt 

Ja  x Nein 

2 Stadtverwaltung Horb am Neckar, Baurechtsbehörde, 
Marktplatz, 72160 Horb am Neckar 

Nein x  Nein 

3 Bürgermeisteramt Eutingen im Gäu, Bauamt,  
Marktstr. 17, 72184 Eutingen im Gäu 

Ja x  
 

Nein 

4 Bürgermeisteramt Eutingen im Gäu, Finanzverwaltung, Markt-
straße 17, 72184 Eutingen im Gäu 

Nein   Nein 
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Die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange werden wie folgt abgewogen: 
 
Lfd. Nr. 1.1 
Landratsamt Freudenstadt, Höhere Verwaltungsbehörde 
Stellungnahme vom 17.10.2018 

Lfd. Nr. 1.1 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvor-
schlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 1: 
Der Hinweis wird beachtet.  
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Ziffer 2:  
Die Entscheidung diese Regelungen nur noch als Hinweise 
in die Planungsrechtlichen Festsetzungen aufzunehmen 
wurde mit dem Rechtsanwalt der Gemeinde abgestimmt. 
Es ist daher davon auszugehen, dass die Lärmproblematik 
auch rechtlich sicher geregelt ist.  
 
Abwägungsvorschlag zu Ziffer 2: 
Kenntnisnahme 
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Lfd. Nr. 1.2 
Landratsamt Freudenstadt, Untere Naturschutzbehörde 
Stellungnahme vom 17.10.2018 

Lfd. Nr. 1.2 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvor-
schlag: 

  

 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme und der Hinweis werden zur Kennt-
nis genommen.  
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Lfd. Nr. 1.3 
Landratsamt Freudenstadt, Untere Landwirtschaftsbehörde 
Stellungnahme vom 17.10.2018 

Lfd. Nr. 1.3 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvor-
schlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag: 
Kenntnisnahme 

Lfd. Nr. 1.4 
Landratsamt Freudenstadt, Vermessungsamt 
Stellungnahme vom 17.10.2018 

Lfd. Nr. 1.4 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvor-
schlag: 

 

 
Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird beachtet.  
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Lfd. Nr. 1.5 
Landratsamt Freudenstadt, Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt 
Stellungnahme vom 17.10.2018 

Lfd. Nr. 1.5 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvor-
schlag: 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Grundstückssituation wird zivilrechtlich gelöst in dem 
das Grundstück Flst. Nr. 1522 verkauft und den angren-
zenden Grundstücken Flst. Nr. 1523, 1524/1 und 1527/1, 
zugemessen werden soll. Außerdem soll der an die Wen-
deplatte anschließende, südliche Teil des Flst. Nr. 1521 an 
den Eigentümer des Flst. Nr. 1527/1 verkauft werden. So-
mit sind alle Grundstücke direkt an öffentliche Verkehrsflä-
chen angebunden. 
 
Außerdem sind das Flst. Nr. 1523 und das Flst. Nr. 1524/1 
grenzüberschreitend bebaut, so dass diese Grundstücke 
baurechtlich vereinigt werden müssen. Gleiches gilt für die 
Flst. Nr. 1527/1 und 1524/1.  
 
Sobald die zivilrechtlichen Verträge geschlossen sind, gibt 
es keine Hinterliegergrundstücke oder nicht erschlossene 
Grundstücke.   
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen, da diese mit 
Abschluss der geplanten Tausch- bzw. Kaufverträge 
ausgeräumt werden.  
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Lfd. Nr. 3 
Bürgermeisteramt Eutingen im Gäu, Bauamt  
 

Lfd. Nr. 3 
Stellungnahme der Verwaltung und Abwägungsvorschlag: 

Um dem Grundstück Flst. Nr. 1523 eine direkte Zufahrt zur Stichstraße 
„Stuttgarter Straße“ zu ermöglichen, soll das im Bebauungsplan darge-
stellte „Verbot der Ein- und Ausfahrt“ um 5 m zurückgenommen wer-
den. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Kreuzungsbereich 
wäre durch diese Rücknahme nicht gefährdet.  
Gestrichen werden soll im Bebauungsplan auch das „Verbot der Ein- 
und Ausfahrt“ im südlichen Teil der Wendeplatte.  
 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB ist grundsätzlich bei Änderungen des Be-
bauungsplanentwurfs dieser erneut auszulegen. Werden durch die Än-
derung oder Ergänzung des Bebauungsplanentwurfs die Grundzüge 
der Planung nicht berührt, kann gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB die 
Einholung der Stellungnahmen auf die von der Änderung oder Ergän-
zung betroffene Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange beschränkt werden.  
 
Von der Änderung betroffen ist der Grundstückseigentümer der an-
grenzenden Fläche, was in diesem Fall die Gemeinde ist und die Stra-
ßenverkehrsbehörde welche der Rücknahme des Verbots der Ein- und 
Ausfahrt zustimmen muss.  
 
Die Untere Verkehrsbehörde hat der Reduzierung des „Verbots der Ein- 
und Ausfahrt“ im geplanten Umfang zugestimmt.  
 
Abwägungsvorschlag:  
Das Verbot der Ein- und Ausfahrt wird auf der Höhe des Flst. Nr. 
1523 um 5 m reduziert und entfällt an der südlichen Grenze der 
Wendeplatte.  
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IV. Übersicht über die wesentlichen Änderungen nach der 4. Öffentlichen Auslegung: 
 

1. Abgrenzungsplan in der Fassung vom 19.02.2019  
• Aufnahme der Flst. Nr. 1000/1  

 
2. Lageplan in der Fassung vom 19.02.2019 

• Aufnahme der Flst. Nr. 1000/1 und 1521 
• Wegfall des Verbots der Ein- und Ausfahrt an der südlichen Grenze der Wen-

deplatte 
• Reduzierung des Verbots der Ein- und Ausfahrt um 5 m entlang des Flst. Nr. 

1522 auf der Höhe des Flst. Nr. 1523 
• Korrektur der Legende  

 
3. Planungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom 19.02.2019 

• Die Definition der Verkaufsfläche. die bisher unter Ziffer 16 der Hinweise ent-
halten war, wird dort herausgenommen und stattdessen unter Ziffer 2.3 der 
Planungsrechtlichen Festsetzungen aufgenommen.  

• Unter Ziffer 10.4 wird die Rechtsgrundlage „§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB“ ergänzt. 
• Die Skizzen unter Ziffer 3.1.1 werden zur besseren Lesbarkeit vergrößert dar-

gestellt 
• Änderung der Rechtsgrundlage unter Ziffer 3.2.2 statt § 19 Abs. 4 Satz 2 

BauNVO handelt es sich um § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO 
• Unter Ziffer 3.2.2 wird der letzte Satz gestrichen, da für diesen die Rechts-

grundlage fehlt.   
 

4. Örtliche Bauvorschriften in der Fassung vom 19.02.2019 
• Änderung/Klarstellung der Formulierung unter Ziffer 3.3 

 
5. Begründungen in der Fassung vom 19.02.2019 

• Erläuterung unter Ziffer 7.3.2 wird reduziert, weil diese in Ziffer 7.3.3 eingear-
beitet wurden. 

• Erläuterung in Ziffer 7.3.3 warum die Obergrenzen des § 17 BauNVO über-
schritten werden. 
 

6. Umweltbericht mit Bestandsplan über Biotop- und Nutzungsstrukturen in der 
Fassung vom 28.05.2018 

• Keine Änderungen 
 

7. Immissionsschutzfachliche Untersuchung zu den Schall- und Staubimmissio-
nen vom 06.07.2016 mit Aktualisierung vom 30.08.2017 und 18.05.2018 

• Keine Änderungen 
 

8. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag in der Fassung vom 22.06.2016 
• Keine Änderungen  

 
9. Gutachten zur Nahversorgung in der Gemeinde Eutingen im Gäu vom 

16.06.2016 
• Keine Änderungen 

 
10. Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahme des Gut-

achters vom 12.09.2016 
• Keine Änderungen 
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11. Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahme des Gut-
achters vom 20.02.2017 

• Keine Änderungen 
 

12. Ergänzung der Immissionsschutzfachlichen Untersuchung durch eine Stel-
lungnahme des Gutachters vom 23.02.2017 

• Keine Änderungen 
 

13. Untersuchung zum Straßenverkehrslärm für den Bereich der Baumaßnahmen 
im Kreuzungsbereich B14 (Stuttgarter Straße) / Mörikeweg in der Fassung vom 
18.08.2017 

• Keine Änderungen 
 

 
 
 
V. Billigung der Planung, Satzungsbeschluss: 
 
Die in der Sitzungsvorlage unter Ziffer II und III formulierten Abwägungsvorschläge und 
Planänderungen sind in den Planunterlagen zur Gemeinderatssitzung am 19.02.2019 bereits 
berücksichtigt. In Ziffer IV. sind die Planänderungen kurz zusammengefasst. 
 
Grundsätzlich gilt, dass bei Änderungen der Bebauungsplan erneut auszulegen ist. Berühren 
die Änderungen nicht die Grundzüge der Planung kann die Einholung von Stellungnahmen 
auf die betroffene Öffentlichkeit, sowie die betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Be-
lange beschränkt werden. Von dieser Möglichkeit wurde für die Reduzierung des „Verbots 
der Ein- und Ausfahrt“ Gebrauch gemacht.  
 
Änderungen in den Begründungen, die Ergänzung oder Änderungen von Hinweisen, sowie 
redaktionelle Änderungen, Korrekturen oder Änderungen zur Klarstellung und Lesbarkeit der 
Planunterlagen erfordern keine erneute Auslegung.  
 
Die in Ziffer IV. der Sitzungsvorlage genannten Änderungen erfüllen diese Voraussetzungen 
und erfordern keine erneute Auslegung, so dass der Bebauungsplan und die Örtlichen Bau-
vorschriften als Satzung beschlossen werden können.   
 
Der Bebauungsplan wurde im Regelverfahren nach §§ 1 und 2 BauGB durchgeführt. Es ist 
daher erforderlich, dass gemäß § 10 Abs. 4 BauGB eine zusammenfassende Erklärung er-
stellt und dem Bebauungsplan beigefügt wird (§ 10 Abs. 3 BauGB).  
 
Da in der Zusammenfassenden Erklärung auch das Datum der Rechtskraft vermerkt wird,  
wird diese nach der Bekanntmachung über das Inkrafttreten erstellt und dem Bebauungsplan 
hinzugefügt.   
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Der Gemeinderat billigt folgende Planunterlagen:  
1. Abgrenzungsplan in der Fassung vom 19.02.2019 
2. Lageplan in der Fassung vom 19.02.2019 
3. Planungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom 19.02.2019 
4. Örtliche Bauvorschriften in der Fassung vom 19.02.2019 
5. Begründungen in der Fassung vom 19.02.2019 
6. Umweltbericht mit Bestandsplan über Biotop- und Nutzungsstrukturen in der Fassung 

vom 28.05.2018 
7. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag in der Fassung vom 22.06.2016 
8. Gutachten zur Nahversorgung in der Gemeinde Eutingen im Gäu vom 16.06.2016 
9. Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahme des Gutachters 

vom 12.09.2016 
10. Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahme des Gutachters 

vom 20.02.2017 
11. Immissionsschutzfachliche Untersuchung zu den Schall- und Staubimmissionen vom 

06.07.2016 mit Aktualisierung vom 30.08.2017 und 18.05.2018 
12. Ergänzung der Immissionsschutzfachlichen Untersuchung durch eine Stellungnahme 

des Gutachters vom 23.02.2017 
13. Untersuchung zum Straßenverkehrslärm für den Bereich der Baumaßnahmen im 

Kreuzungsbereich B14 (Stuttgarter Straße) / Mörikeweg in der Fassung vom 
18.08.2017 
 
 
 

 
VI. Beschluss: 
 

1. Über die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Grundstücks-
eigentümer, der Träger öffentlicher Belange und der Behörden wird unter Ab-
wägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinan-
der entsprechend der unter Ziffer II und III formulierten Abwägungsvorschläge 
entschieden.  

 
2. Der Gemeinderat billigt folgende Planunterlagen: 

a) Abgrenzungsplan in der Fassung vom 19.02.2019 
b) Lageplan in der Fassung vom 19.02.2019 
c) Planungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom 19.02.2019 
d) Örtliche Bauvorschriften in der Fassung vom 19.02.2019 
e) Begründungen in der Fassung vom 19.02.2019 
f) Umweltbericht mit Bestandsplan über Biotop- und Nutzungsstrukturen in 

der Fassung vom 28.05.2018 
g) Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag in der Fassung vom 22.06.2016 
h) Gutachten zur Nahversorgung in der Gemeinde Eutingen im Gäu vom 

16.06.2016 
i) Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahme des 

Gutachters vom 12.09.2016 
j) Ergänzung des Gutachtens zur Nahversorgung durch Stellungnahme des 

Gutachters vom 20.02.2017 
k) Immissionsschutzfachliche Untersuchung zu den Schall- und Staubimmis-

sionen vom 06.07.2016 mit Aktualisierung vom 30.08.2017 und 18.05.2018 
l) Ergänzung der Immissionsschutzfachlichen Untersuchung durch eine Stel-

lungnahme des Gutachters vom 23.02.2017 
m) Untersuchung zum Straßenverkehrslärm für den Bereich der Baumaßnah-

men im Kreuzungsbereich B14 (Stuttgarter Straße) / Mörikeweg in der Fas-
sung vom 18.08.2017 
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3. Der Bebauungsplan „Stuttgarter Straße“ wird in der Fassung vom 19.02.2019 

gemäß § 10 BauGB in Verbindung mit §§ 1 und 2 BauGB als Satzung beschlos-
sen. 
 

4. Die Örtlichen Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Stuttgarter Straße“ in der Fassung vom 19.02.2019 werden gemäß § 74 Abs. 6 
und 7 LBO in Verbindung mit § 10 BauGB als Satzung beschlossen.  
 

5. Die Gemeindeverwaltung erstellt nach der Rechtskraft des Bebauungsplanes 
die Zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 3 BauGB und fügt diese dem 
Bebauungsplan hinzu.  
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